
Urkundenverzeichnis Nummer 1414 /2025 V
Griindung einer 2Gmbll

Verhandelt zu Neuss am 5. Dezember 2025.

Vor mir,

Johanna Vogel

Notarin

mit dem Amtssitz in Neuss,

erschienen:

MS

1. Herr Michael Breuer, geboren am 8. August 1963, geschaftsansassig Nor-

fer Kirchstr. 39, 41469 Neuss;

2. Herr Konrad Wei13, geboren am 6. Juli 1999, geschaftsansassig Norfer Kirchstr. 39,

41469 Neuss, handelnd als alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied far die

Geschwister Wei13-Stiftung mit Sitz in Neuss, postalisch: do Michael Breuer, ge-

schaftsansassig Norfer Kirchstr. 39, 41469 Neuss.

Zum Nachweis seiner Vertretungsberechtigung versprach Herr WeiB eine Beschei-

nigung der Bezirksregierung Dusseldorf nachzureichen. Die Beteiligten wiesen die

Notarin an, diese Urkunde nach Vorlage der Bescheinigung zu vollziehen.

Herr Breuer wies sich aus durch Vorlage seines Bundespersonalausweises. Herr WeiB

wies sich a.us durch Vorlage seines deutschen Reisepasses.

Die Erschienenen erklarten, handelnd vie angegeben:
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Wir grunden hiermit eine Gesellschaft mit besclulnkter Haftung und stellen dazu den als

Anlage zu dieser Urkunde genommenen Gesellschaftsvertrag fest.

Wir iibernehmen die im Gesellschaftsvertrag gebildeten Geschaftsanteile.

In einer ersten Gesellschafterversammlung werden nunmehr zu Geschaftsfiihrem bestellt:

a) Frau Hanan Boutahri, geboren am 24. August 1978, wohnhaft in Dfisseldorf,

b) Frau Katharina Lukinow, geborcn am 19. Juli 1984, wohnhaft in Recklinghausen.

Die benannten Geschaftsfiihrer vertreten die Gesellschaft als Geschaftsfiihrer stets allein.

Die Notarin hat insbesondere auf folgendes hingewiesen:

Die Gesellschaft entsteht erst mit der Eintragung in das Handelsregister.

Fiir alle Handlungen im Namen der Gesellschaft vor Eintragung der Gesellschaft in

das Handelsregister haftet der Handelnde personlich und unbeschrankt (§ 11 Absatz

2 GmbHG).

Jeder Gesellschafter haftet unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur fiir seine

eigenen Einlagen, sondern auch fiir die noch ausstehenden Einlagen der iibrigen

Gesellschafter (§ 24 GmbHG).

Bei Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister darf der Wert des Gesell-

schaftsvermOgens nicht niedriger sein als das Stammkapital. Die Gesellschafter

haften der Gesellschaft gegeniiber fiir einen insoweit bestehenden Fehlbetrag per-

sonlich und unbeschrankt.
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Vereinbarte Bareinlagen 'carmen nur durch Einzahlung auf em n Konto der Gesell-

schaft zur endgiiltigen freien Verfiigung der Geschaftsfiihrer erbracht werden. Die

Ven-echnung der Einlagepflicht mit Forderungen des Gesellschafters gegen die Ge-

sellschaft hat keine Erfullungswirkung. Die zeitnahe Riickzahlung von Bareinlagen

an den Gesellschafter fiihrt nur insoweit nicht zu einer erneuten Einlagepflicht, als

gegen den Gesellschafter em n vollwertiger und fir die Gesellschaft sofort falliger

Riickgewahranspruch besteht; dies ist in der Handelsregisteranmeldung anzugeben.

Verdeckte Sacheinlagen, etwa die Riickzahlung der Geldeinlage als Kaufpreis fur

einz-ubringende Gegenstande, haben jedenfalls bis zur Eintragung der Gesellschaft

keine Erfiillungswirkung. Einzahlungen auf das Stammkapital vor Beurkundung

haben grundsatzlich keine Erfiillungswirkung.

Ein jeder von uns bevollmachtigt hiermit die derzeitigen Mitarbeiter der Notare Dr. Ter-

ner und Vogel in Neuss, jewels einzeln und von den Beschrankungen des § 181 BGB

befreit, alle Erklarungen abzugeben und entgegenzunehmen, die zur Durchfiihrung dieser

Urk-unde und zur Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister noch notwendig oder

zweckmaBig sind, erforderlichenfalls auch Anderungen der Satzung der Gesellschaft zu

vereinbaren.

Diese Niederschrift nebst Anlage wurde den Erschienenen in Gegenwart der Notarin vor-

gelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und der Notarin eigenhandig unterschrieben:

1,4 bt
IA)al

ilizcin az_
I I

I 1 1,1



Satzung der

Neusser Familienzentrum GWS gGmbH

§1

Firma, Sitz

1 Die Firma der Gesellschaft lautet:
Neusser Familienzentrum GWS gGmbH

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Neuss

§2

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschlialich und unmittelbar — gemeinniitzige Zwecke in Sinne
des Abschnitts „steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zwecke der Gesellschaft sind die Forderung

der Religion im Sinne § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO
der Jugend- und Altenhilfe im Sinne § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO
der Erziehung und Volksbildung im Sinne § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO

3. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch:

Die interreligiose Forderung von Familien (insbesondere Kindern Lind Jugendlichen
sowie alten Menschen) in alien Altersklassen
FOrderung von Medienkompetenz, u.a. Durchfiihrung von Bildungsangeboten zur
Starkung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Senioren, schwer-
punktmaRig im Umgang mit digitalen Medien, sozialen Netzwerken, Cybermob-
bing und Desinformation sowie Organisation von Workshops und Projekttagen zur
sicheren und kritischen Nutzung von Internet und Medienangeboten.
Forderung kirchenmusikalischer Arbeit, z.B. durch Unterstutzung und Durchfuh-
rung von kirchenmusikalischen Projekten und Veranstaltungen wie Chorproben
und musikalischer Bildung in Kirchengemeinden sowie FOrderung des musikali-
schen Nachwuchses und musikalischer Bildung im kirchlichen Kontext

4 Die Gesellschaft kann Einrichtungen (Zweckbetriebe oder deren Abteilungen) selbst betreiben,
bestehende Einrichtungen ausgliedern oder sich an anderen Einrichtungen (Gesellschaf-
ten) beteiligen.
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§3

!deelie und organisatorische Ausrichtung der Gesellschaft

1 Die Gesellschaft setzt sich mit geeigneten MitteIn fur eine bessere Symbiose von Religion,
Bildung und Familie em.

2. Die Gesellschaft legt Wert out enge Zusammenarbeit mit alien Organisationen des offentli-
chen Lind privaten Rechts, die den Zielen der Gesellschaft forderlich sein konnen.

§4

Gemeinnutzigkeit

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschlieglich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabeordnung.

2. Die Gesellschaft 1st selbstlos tatig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

3. Die Mittel der Gesellschaft durfen nur fur satzungsgemage Zwecke verwendet werden. Ge-
sellschafter durfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Diese Beschrankun-
gen gelten nicht fur die Zuwendung von MineIn im Rahnnen der Vorschrift des § 58 Nr. 1
AO (Abgabenordnung) an Gesellschaften, die im Zeitpunkt der Zuwendungen selbst als
steuerbegunstigte Korperschaften anerkannt sind.

4. Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd
sind, oder durch unverhaltnismagig hohe VergOtungen begunstigen.

5. Fur den Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters wird auf § 16 Absatz 5 dieser Satzung
verwiesen.

6. Fur den Fall der AuflOsung der Gesellschaft oder den Wegfall der steuerbegunstigten Zwecke
wird auf § 17 Absatz 2 dieser Satzung verwiesen.
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§5

Stammkapital und Geschaftsanteile

Das Stammkapital der Gesellschaft betragt 25.000 EUR (in Worten: funfundzwanzigtausend
Euro). Es ist eingeteilt in fiinfundzwanzigtausend Geschaftsanteile zu einem Nennbetrag
von jeweils EUR 1,00.

2. Auf das Stammkapital Obernehmen:
Die Geschwister Weig-Stiftung, Norfer Kirchstrage 39, 41469 Neuss, 24.900 (i. W..
vierundzwanzigtausendneunhundert) Geschaftsanteile zum Nennbetrag in Hohe
von jeweils 1,00 EUR, auf die sie eine Bareinlage von insgesamt 24.900 EUR leistet.
Herr Michael Breuer, Norfer Kirchstrage 39, 41469 Neuss, 100 (i. W.: Einhundert)
Geschaftsanteile zum Nennbetrag in Hohe von jeweils 1,00 EUR, auf die er eine
Bareinlage von insgesamt 100 EUR leistet.

3. Die Einlagen auf die Geschaftsanteile sind jeweils in voller Hohe zum Nennbetrag in Geld so-
fort zur freien Verfugung der Gesellschaft auf das Geschaftskonto einzuzahlen.

4. Gesellschafter konnen nur naturliche Personen oder gemeinniitzige Institutionen sein.

§ 6

Pflichten der Gesellschafter

1 Die Gesellschafter setzen sich fur die Einrichtung des Gesellschaftszwecks em.

2. Die Gesellschafter dOrfen nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung in geschafts-
leitender Funktion der Gesellschaft, wie sie in § 2 beschrieben sind, tatig sein oder sich an
anderen Gesellschaften mit diesen Geschaftsfeldern beteiligen.

3. Es besteht keine Verpflichtung, Ober den Betrag der Geschaftsanteile hina us, weitere Einza h-
lungen (Nachschusse) in das Gesellschaftsvermogen zu leisten. Die Gesellschafterver-
sammlung kann jedoch einstimmig beschliegen, dass die Gesellschafter Ober den Betrag
der Gesellschaftsanteile hinaus weitere Einzahlungen (Nachschusse) zu leisten haben. Die
Einzahlung der Nachschusse hat nach dem Verhaltnis der Geschaftsanteile im Nennbetrag
von einem Euro zu erfolgen.

4. Die Geschaftsfuhrer haben unverzuglich nach Wirksamwerden jeder Veranderung in den Per-
sonen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschrie-
bene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen, soweit nicht eine Zustan-
digkeit des Notars nach § 40 Abs. 2 des GrnbH-Gesetzes vorliegt. Die Veranderungen sind
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den Geschaftsfuhrern schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Als Nachweissind im all-
gemeinen entsprechende Urkunden in Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen.

5. Zusatzlich zu den Geschaftsanteilen konnen die Gesellschafter weitere Vermogensgegen-
stande (Liquide Mittel, einzelne Vermogensgegenstande oder ganze Zweckbetriebe) un-
entgeltlich auf die Gesellschaft Obertragen. Die Obernahme erfolgt zu Buchwerten bei Er-
hohung der KapitalrOcklage; soweit beim Obertragenden Gesellschafter im Zusammen-
hang mit dem Obertragenen Vermogensgegenstand eine Zweckrucklage gebildet worden
ist, ist in Hohe des Obertragenen positiven Buchwertes eine entsprechende ZweckrOck-
lage zu bilden. Die im Zusamrnenhang stehenden Verbindlichkeiten oder sonstigen Ver-
pflichtungen konnen mitubernommen werden, soweit insgesamt em n positiver Buchwert
auf die Gesellschaft Obergeht. Beim Austritt, dem Ausscheiden oder der Auflosung der
Gesellschaft besteht kein Anspruch out Ruckubereignung oder auf einen finanziellen Aus-
gleich fur diese Vermogensgegenstande. Die Bestimmungen bzw. Moglichkeiten des § 16
Absatz 5 sowie § 17 Absatz 2 dieser Satzung bleiben unberuhrt.

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung
die Geschaftsfuhrung
der Beirat.

§7

Organe der Gesellschaft

§ 8

Gesellschafterversammlung — Funktion und Aufgaben

1 Die Gesellschafterversammlung wirkt an der strategischen Planung mit und trifft die Grund-
satzentscheidungen. Dabei achtet sie insbesondere auf die Einhaltung der ideellen Ziel-
setzungen, wie sie in den §§ 2-3 beschrieben sind, sowie die langfristige Substanzerhal-
tung der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung beschliegt Ober alle Angelegenhei-
ten von grundsatzlicher Bedeutung, die zum Beispiel die Struktur der Gesellschaft, die An-
bindung an die Gesellschafter, besondere Risiken und ihre strategische sowie ideelle Aus-
richtung betreffen.

2. Die Gesellschafterversammlung ist zustandig fur alle ihr durch Gesetz zugewiesenen Aufga-
ben (§ 46 GmbHG). Sie beschliegt insbesondere Ober folgende Angelegenheiten:

a) Bestellung und Abberufung der Geschaftsfarer, Abschluss und Kundigung der An-
stellungsvertrage von Geschaftsfuhrern,

b) Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmachtigten,
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c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Bilanzgewinns oder Behandlung
eines Bilanzverlustes im Rahmen der gemeinnatzigkeitsrechtlichen Vorschriften,

d) Bestellung des eventuell erforderlichen AbschlussprOfers,
e) Sitzverlegung und Verauf3erung des Unternehmens im Ganzen oder von wesentlichen

Teilen desselben,
Beschlusse Ober Unternehmensvertrage,

g) Strukturmagnahmen, die Gegenstands- oder Zweckanderungen gleichkommen
(z.B. Eroffnung, Schliegung, Verlegung oder Wesensanderungen von Einrichtun-
gen),

h) Anderung des Gesellschaftsvertrages,
i) Weisungen an die Geschaftsfuhrung.

3. Die Aufgaben, Kompetenzen und etwaige Einschrankungen der Kompetenzen der Geschafts-
fuhrung werden im jeweiligen Geschaftsfuhrer- Anstellungsvertrag geregelt.

§9

Gesellschaftsversammlung — Innere Ordnung

1. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung (die einzelnen Gesellschafter) werden, so-
weit es sich nicht urn naturliche Personen handelt, jeweils durch mindestens zwei vertre-
tungsberechtigte Mitglieder ihres Vertretungsorgans vertreten. Soweit das Vertretungs-
organ eines Gesellschafters aus mehr ais drei Mitgliedern besteht, hat der Gesellschafter
drei Vertreter zu bestimmen, die fur em n Jahr ausschlieglich zur Teilnahme an der Gesell-
schafterversammlung berechtigt sind. Bei andauernder Verhinderung eines Vertreters
soil der entsprechende Gesellschafter unverzOglich einen neuen Vertreter bestimmen.

2. Die Gesellschafterversammlung hat einen Vorsitzenden, der aus dem Kreis der vertretungs-
berechtigten Mitglieder der Gesellschafter gewahlt wird. Seine Amtszeit soil mindestens
em n Jahr betragen. Abwahl und Neuwahl sind jedoch jederzeit moglich.

3. Der Vorsitzende vertritt die Gesellschaft gegenOber der Geschaftsfuhrung. lnsbesondere gibt
er der Erklarungen zur Berufung und Abberufung sowie Anstellung und Abmahnung und
Kundigung ab.

4 Die Sitzungsteilnehmer sind zur Verschwiegenheit Ober Angelegenheiten der Gesellschaft
verpflichtet. Dies gilt nicht gegenOber Organen der Gesellschafter, soweit diese sich mit
der Beteilung zu befassen haben, und nicht fur allgemein bekannt Tatsachen.

§ 10

Gesel lschafterversammlung Sitzungen

1 Nach Vorlage des Jahresabschlusses ist eine ordentliche Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft einzuberufen.
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2. Auflerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse
der Gesellschaft erfordert und em n Gesellschafter dies bei der Geschaftsfuhrung oder beim
Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung beantragt, insbesondere urn den unter § 8
Absatz 1 dargeiegten Aufgaben nachkommen zu kiinnen.

3. Die Gesellschafterversammlungen werden durch die GeschaftsfOhrung in Abstimmung mit
dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung vorbereitet und einberufen.

4. Bei der Einberufung sind Ort und Zeit sowie Tagesordnung bekannt zu geben. Die Einberufung

ist schriftlich, per Fax oder per E -Mail mit einer Frist von zwei Wochen ab Absendung an
die letztbekannte Anschrift, Faxanschlusse oder E-Mail-Postfacher der dem Geschaftsfuh-
rer zur Vertretung in der Gesellschafterversammlung benannten Personen zu richten. Der
Einberufung sollen, die zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erforderlichen Unterla-
gen beigefugt werden.

5. Die Leitung der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, sofern die
Versammlung nichts anderes beschliegt.

6. GesellschafterbeschlOsse konnen auch, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenste-

hen, auf dem Wege schriftlicher oder elektronischer Stimmabgabe, z.B. Fax oder E -Mail,
herbeigefuhrt werden, wenn alle Mitglieder der Gesellschafterversammlung bei der Ab-
stimmung mitwirken und kein Mitglied dem Verfahren widerspricht.

7. Soweit Beschlusse der Gesellschafterversammlung nicht notariell beurkundet werden, sind
sie in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Vorsitzenden und vom Protokollkihrer zu
unterzeichnen ist. Die Protokolle sind innerhalb von vier Wochen nach der Sitzung, im
Falle des Absatz 6 unverzuglich nach der Abstimmung, den in Absatz 4 genannten Perso-
nen und der Geschaftsfuhrung zu iibermitteln; Zeitverzogerungen oder formaie Protokoll-
mangel haben auf die Wirksamkeit der BeschlOsse keine Auswirkungen. Eine gerichtliche
Beschlussanfechtung ist innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Protokollzugang
zulassig.

8. Dem Protokoll einer ordentlichen Gesellschafterversammlung ist eine a ktuelle Gesellschaf-
terliste beizufLigen (elektronischer Abruf aus dem Unternehmensregister).

9. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfahig, wenn alle Gesellschafter anwesend sind
bzw. abwesende Gesellschafter auf dem Wege schriftlicher oder elektronischer Stimmab-
gabe i. S. d. § 10 Absatz 6 der Satzung bei alien Tagesordnungspunkten mitwirken und
kein Mitglied der Gesellschafterversammlung diesem Verfahren widersprochen hat. 1st
das nicht der Fall, so ist unverzuglich gem. § 10 Absatze 3 u. 4 eine Folgeversammiung
einzuberufen, die beschlussfahig ist, wenn mindestens die Halfte der Gesellschafter an-
wesend ist bzw. abwesende Gesellschafter auf dem Wege schriftlicher oder elektroni-
scher Stimmangabe i. S. d. § 10 Absatz 6 der Satzung bei alien Tagesordnungspunkten
mitwirken und kein Mitglied der Gesellschafterversammlung diesem Verfahren wider-
sprochen hat.
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10. GesellschafterbeschlOsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
soweit nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine andere Mehrheit vorschreiben.

11. Jeder Gesellschafter hat - unabhangig von der Anzahl seiner Geschaftsanteile - in alien Ange-
legenheiten nur eine Stimme.

§ 11

Geschaftsfuhrung und Vertretung

1. Die Geschaftsfuhrung ist fur die Fuhrung der laufenden Geschafte verantwortlich Lind wirkt
an der strategischen Planung mit. Sie hat dabei der ideellen Ausrichtung der Gesellschaft
und ihrer organisatorischen Einbindung in einen Verbund nach §§ 2-3 in besonderem
MaRe Rechnung zu tragen.

2. Die Geschaftsfuhrung hat die Geschafte der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Ge-
setzes. Des Gesellschaftsvertrags und einer eventuellen Geschaftsordnung zu fuhren. Alle
Ober den gewOhnlichen Geschaftsbetreib hinausgehenden MaRnahmen darf sie nur auf-
grund eines Gesellschafterbeschlusses vornehmen. Die Ober den gewohnlichen Ge-
schaftsbetrieb hinausgehenden MaRnahmen konnen durch Gesellschafterbeschluss nä-
her bestimmt werden.

3. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschaftsfuhrer.lst nur em n Geschaftsfuhrer bestellt,
so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschaftsfuhrer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschaftsfuhrer gemeinsam oder durch einen GeschaftsfOh-
rer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschaftsfuhrern kann Einzel-
vertretungsbefugnis erteilt werden.

4. Befreiung von den Beschrankungen des § 181 BGB kann einem GeschaftsfOhrer nicht erteilt
werden.

5. Bei Abschluss, Beendigung und Anderung der Geschaftsfuhrervertrage wird die Gesell-
schaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten, die nach Beschluss durch den Vor-
sitzenden die Erklarungen zu den Geschaftsfuhrervertragen abgibt und unterzeichnet.

§ 12

Beirat

1. Die Gesellschafterversammlung kann einen Beirat berufen und abberufen sowie Beiratsmit-
glieder benennen. Die Gesellschafterversammlung kann auch eine Regelung treffen, aus
welchen Personen sich der Beirat zusammensetzen und wie gegebenenfalls deren Wahl
zu erfolgen hat. Der Beirat soil mindestens drei Mitglieder haben.
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2. Der Beirat berat die Gesellschafterversammlung und die Geschaftsfuhrung bei der Verfol-
gung der in den §§ 2-3 genannten Ziele. Die Gesellschafterversammlung wird die Aufga-
ben des Beirats im FaIle der Berufung genauer festlegen, wobei der Beirat nur beratende
Funktion haben darf. Zustimmungsvorbehalte konnen dem Beirat nicht eingeraumt wer-
den.

3. Der Beirat ist durch die Geschaftsfuhrung zu unterstOtzen und mit den fur die Wahrnehmung
seiner Aufgaben erforderlichen lnformationen zu versorgen. Der Beirat kann Tagesord-
nungspunkte fur die Gesellschafterversammlungen benennen und dort durch em n Mitglied
des Beirats begrunden.

4. Die Beiratsmitglieder gehoren dem Beirat in der Regel auf vier Jahre an; die Ernennung kann
jederzeit von dem zur Ernennung berechtigten Organ oder Gremium widerrufen werden.
Eine erneute Ernennung 1st zulassig.

5. Der Beirat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzen-
den. AIle Erklarungen des Beirats werden namens des Beirats von seinem Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben.

6. Die Mitglieder des Beirats erhalten neben oder statt dem Ersatz ihrer nachgewiesenen ba-
ren Auslagen keine Vergutung; der Beirat 1st ehrenamtlich tatig.

7. Die Mitglieder des Beirats sind Ober alle internen Angelegenheiten der Gesellschaft, die
ihnen bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Kenntnis gelangen, zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

8. Der Beirat kann sich eine Geschaftsordnung geben, die die Vorgaben Gesellschafterver-
sammlung erganzt.

9. Der Beirat wird von der Geschaftsfuhrung oder dem fur die Berufung der Mitglieder zustan-
digen Gremien in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Beiratsnach dem fur die Einbe-
rufung von Gesellschafterversammlungen geltenden Verfahren laut § 10 Absatz 4 mindes-
tens zweimal jahrlich einberufen. Die Gesellschafterversammlung kann em n abweichendes
Einberufungsrecht und die Teilnahme von Organmitgliedern regeln.

10. Die Leitung der Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden des Beirats, sofern die Versammlung
nichts anderes beschliegt.

11 Beschlussfassung und Protokollierung richten sich nach den fur die Gesellschafterversammlung
geltenden Vorschriften. Das Protokoll der Sitzung soil innerhalb von vier Wochen dem
Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung Lind der Geschaftsfuhrung zugehen.
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§13

Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr der Gesellschaft 1st das Kalenderjahr.

§ 14

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger

§ 15

Verfugungen i ther Geschaftsantei le

VerfOgungen Ober Geschaftsanteile oder Teile von Geschaftsanteilen, insbesondere die Abtre-
tung, Verpfandung und NieRbrauchsbestellung an andere Personen sowie der Eintritt neuer Ge-
sellschafter, bedurfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die daruber einstimmig
zu beschlieRen hat. 1m Obrigen wird auf die Vorschrift des § 46 Nr. 4 GmbHG verwiesen.

§ 16

Ausscheiden aus der Gesellschaft (Austri tt / Ausschluss / Einziehung)

1. Jeder Gesellschafter kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Geschaftsjahres
semen Austritt aus der Gesellschaft erklaren, frOhstens zum 31.12.2028. Die Erklarung hat
gegenOber der Gesellschaft mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

2. Die Einziehung von Geschaftsanteilen ist nur zulassig mit Zustimmung des betroffenen
Gesellschafters. Keiner Zustimmung bedurfen der Ausschluss und die Zwangseinziehung
von Geschaftsanteilen in folgenden Fallen:

a) Wenn Ober das Vermogen des Gesellschafters em n Insolvenzverfahren wegen Zah-
lungsunfahigkeit oder Oberschuldung eroffnet oder mangels Masse abgewiesen
wird.

b) Pfandung eines Geschaftsanteils, wenn diese nicht innerhaib von zwei Monaten, spa-
testens bis zur Verwertung des Geschaftsanteils, wieder aufgehoben wird,

c) Bel Austritt aus der Gesellschaft oder
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d) Wenn em n wichtiger Grund I. S. d. § 133 HGB, der dort zur Auflosung der Gesellschaft
fuhren wOrde, in der Person des betroffenen Gesellschafters vorliegt, insbesondere
wenn der Gesellschafter durch seine Person oder durch sein Verhalten die lnteres-
sen der Gesellschaft erheblich gefahrdet. Das Verhalten der Vertreter des Gesell-
schafters 1st dem Gesellschafter zuzurechnen.

3. Ab den vorgenannten fristauslosenden Ereignissen, im FaIle der Pflichtverletzung (Absatz
2d) ab dem Zeitpunkt der einstimmigen ROge durch die Obrigen Gesellschafter, hat der
betroffene Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung kein Stimmrecht. Die Be-
schlusse in Vollzug dieser Vorschrift bedurfen der Einstimmigkeit der Obrigen Gesellschaf-
ter.

4. Anstelle der Erziehung kann die Gesellschafterversammlung die Obertragung a uf eine von ihr
zu benennenden neu eintretende Person 1. S. d. § 5 Absatz 5 dieser Satzung beschlieRen.

5. Der ausscheidende Gesellschafter hat einen Anspruch auf Erstattung seines ursprOnglich
eingezahlten Stammkapitals, soweit dieses nicht durch Verluste aufgezehrt 1st. Bei Aus-
tritt aus der Gesellschaft (nicht bei Ausschluss und Zwangseinziehung) kOnnen abgrenz-
bare Einrichtungen (Zweckbetriebe oder deren Abteilungen) mit dem ihnen zuzurechnen-
den Vermogen (Aktiva mit zuzurechnenden Passiva) sowie Anteile an einer Untergesell-
schaft im Zeitpunkt des Austritts Obertragen werden, soweit in seiner Person die Voraus-
setzungen des § 4 Absatz 3 Satz 2 dieser Satzung erfullt sind. Die Obertragung eines
Zweckbetriebs oder dessen Abteilungen sowie von Anteilen an einer Untergesellschaft
beclOrfen der Einstimmigkeit der Obrigen Gesellschafter sowie der vorherigen Zustim-
mung der fur die Gesellschaft zustandigen Finanzbehorde.

§ 17

Anderung des Gesellschaftsvertrages, Auflosung der Gesellschaft, Wegfall der steuer-
begiinstigten Zwecke

1. Zur Anderung des Gesellschaftsvertrages, zur Beschlussfassung Ober die Auflosung der Ge-
sellschaft, zur Bestellung des oder der Liquidatoren bedarf es des Beschlusses der Gesell-
schafterversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

2. Bel Auflosung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbegunstigten Zwecke fallt das Ver-
mogen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und
den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen Obersteigt, an
die Geschwister Weig-Stiftung, die es unmittelbar und ausschlieglich fur die in § 2 dieser
Satzung aufgefuhrten Zwecke zu verwenden hat.
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§ 18
Schlussbestimmungen

1. Die Ungultigkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages beriihrt nicht seine Wirksamkeit. An-
stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfullung einer Lucke 1st eine angemes-
sene Regelung zu vereinbaren, die dem am nachsten kommt, was die VertragschlieRen-
den unter Beriicksichtigung von der Tendenzausrichtung der Gesellschaft gewollt haben
oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hatten, sofern sie den Punkt be-
dacht flatten. Beruht die Ungultigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt
an ihre SteIle das gesetzlich zu lassigen Mag.

2. Bei einer Anderung der Rechtslage mit erheblichen Auswirkungen fur die Gesellschaft oder
deren Gesellschafter, sind die Gesellschafter zur Anpassung des Gesellschaftsvertrages an
diese Gegebenheiten verpflichtet.

3. Die Gesellschaft tragt die mit der Einrichtung der Gesellschaft anfallenden Kosten bis zur
Hohe von insgesamt 2.500 EUR (Notar- und Registergerichtsgebiihren, einschlieglich Ver-
offentlichungskosten, Rechts- und Beratungskosten). Ein dariiberhinausgehender GrUn-
dungsaufwand wird von den Gesellschaftern im Verhaltnis ihrer Gesellschaftsbeteiligun-
gen getragen.

Als Anlage zur Urkunde vom heutigen Tage

- Urkundenverzeiehnis Nummer A449 /2025 V -

der Notarin Johanna Vogel in Neuss -

genommen.

Neuss, den 5. Dezember 2025

,
Cl Wert,

Etr

(id‘



Vertretungsbescheinigung
mit den letzten von der Stiftung am 10.06.2024 gemachten Angaben

Zur Auskunft geeignete
Angaben

1. Registernummer 21.13.2160

2. Name
Sitz

Korrespondenzadresse

Geschwister WeiB-Stiftung
Neuss

do Michael Breuer
Norfer Kirchstralle 39
41469 Neuss

3. Genehmigungsdatum 19.05.2021

4. Stiftungszweck Forderung kirchlicher Zwecke (§ 54 AO)

5. Vertretungsberechtigte
Organe

(§§ 8, 9 der Satzung)
Der Vorstand besteht aus
mind. einer und hOchstens
zwei Personen. Er vertritt
die Stiftung gerichtlich und
auflergerichtlich und hat die
Stellung eines gesetzlichen
Vertreters. Er handelt durch
semen Vorsitzenden oder
einem weiteren Mitglied. Die
Vorstandsmitglieder sind
jeweils
einzelvertretungsberechtigt.

Hanan Boutahri

Konrad WeiR

Dusseldorf, den 05. Dezember 2025

Bezirksregierung Dusseldorf
Im Auftrag

(Hermanns



Die Vertretungsbescheinigung beziiglich der Geschwister WeiB-Stiftung vom 5. Dezem-

ber 2025 wurde mir heute vorgelcgt.

Die Ubereinstimmung mit dem mir vorgelegten Original wird hermit beglaubigt.

Neuss, den 5. Dezember 2025

LS gez. Vogel

Notar
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